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Arbeitskreis  Pflanzenbau Landwirtschaftsamt Rottweil  
  
 
    +++ SPERRFRISTEN NACH DER DÜNGEVERORDNUNG  Die Ausbringung von Düngemittel mit wesentlichem Gehalt an verfügbarem Stickstoff ist ab 01. Okto-ber auf Ackerland nicht mehr zulässig.   

  Unsere Empfehlung: Die Gülleausbringung bei Grünland sollte nicht auf die letzten Tage vor der Sperrfrist eingeplant werden, sondern möglichst bei passender Witterung auf den ganzen Oktober ver-teilt werden. Somit gelangen Sie bei einer Schlechtwetterperiode nicht in Zugzwang.  Weiterhin sind die folgenden Sperrfirsten zu beachten: 
 Das Landratsamt Rottweil prüft derzeit eine Verschiebung der Sperrfrist bei Grünland auf 15. November bis 15. Februar. Eine Sperrfristverschiebung ist in Problemgebieten von Wasserschutzgebieten nicht zulässig.   Düngung von Zwischenfrüchten und Zweitfrüchten  Begriffsbestimmungen:   Hauptfrucht (HFr): Kultur entsprechend „Gemeinsamer Antrag“ Zweitfrucht (ZFr): Saat bis 01.08. und Ernte bis 15.05. des Folgejahres Zwischenfrucht (ZWF): Saat bis 15.09. ohne Ernte oder Ernte bis 15.05. des Folgejahres; Standzeit (= Zeit ab Aussaat) mind. 6 Wochen 

Allgemeiner Pflanzenbau 

Ausbringungsverbot für Gülle, Jauche, flüssigen Klärschlamm und Geflügelkot   Ackerland generell:     01. Oktober – 31. Januar  Grünland:                01. November – 31. Januar 

Rundschreiben 7/2017 



2 | S e i t e   Untersaat: Die Untersaat ist bei der Düngung wie eine ZWF zu sehen, wenn die Ernte der Deckfrucht bis zum 15.09. erfolgt ist und die Bodenbedeckung der Untersaat mind. 30 % beträgt. Die Standzeit muss mind. 6 Wochen betragen. Mehrjähriger Feldfutterbau: Standzeit mindestens 2-mal im „Gemeinsamen Antrag“  

  

  Ein generelles Ausbringungsverbot gilt nach wie vor auf nicht aufnahmefähigen Böden, die überschwemmt, wassergesättigt, gefroren oder schneebedeckt sind.   



S e i t e  | 3 

28.09.2017                                                       Landwirtschaftsamt Rottweil, Tel.: 0741/ 244-701 * Fax: 0741/ 244-707 

+++ UMBRUCH FAKT HERBSTBEGRÜNUNG E1.1/2 UND E 2.1/2 Ab dem 21. November ist das Mulchen bzw. die Einarbeitung der Herbstbegrünungen (E1.1/2) und der Brachebegrünung mit Blühmischung (E 2.1/2) möglich. Der Einsatz von Herbiziden zur Beseitigung des Aufwuchses ist nicht zulässig. Hiervon unberührt ist ein Einsatz von Herbiziden unmittelbar zur Vorbe-reitung der Aussaat der Folgekultur. Wasserschutzbegrünungen dürfen erst ab dem 01. Dezember umgebrochen werden.   +++ MAISTSTOPPEL BEARBEITUNG Während der Käferflug im Winterraps in diesem Jahr nur gering vorkam, sorgte der Maiszünsler regio-nal für große Schäden. Begünstigt durch intensive Maisfruchtfolgen breitet sich dieser auch in unserer Region immer stärker aus. Die Betriebe sollten auf eine gute Bearbeitung nach der Ernte Wert legen. Für die Maisstoppelbearbeitung bieten sich mehrere Geräte an. Alternativ zum Abmulchen zeigten ver-schiedene Walzentechniken (Güttler Prismenwalze, Dalbo Messerwalze) in verschiedenen Versuchen gute Ergebnisse. Wichtig ist es die Stängel zum Aufplatzen zu bringen, damit die Larven in den restli-chen Stängeln nicht überwintern können. Die Stoppelzerkleinerung wirkt sich außerdem noch positiv auf das Fusariumrisiko in der Folgekultur aus. Der Zünsler überwintert hauptsächlich oberhalb des ersten Wachstumsknoten, daher sollte die Zerkleinerung bis zum ersten Knoten erfolgen. 

 Erntearbeiten – Maschinenlärm – Nachtruhe   Wiederholt gehen Beschwerden seitens der Bevölkerung über Nachtruhestörungen durch Ernte- und Transportarbeiten bei den Behörden ein. Grundsätzlich sind Erntearbeiten und Transporte nur bis 22:00 Uhr zulässig.  Das Landwirtschaftsamt weist die betroffenen Landwirte darauf hin, sich an diese Zeiten zu halten.  



4 | S e i t e   Wasserschutzgebiete  Ab dem 16. Oktober werden in Wasserschutzgebieten die Nitratkontrollproben gezogen. Der Beprobungsumfang umfasst ca. 550 Standorte auf alle Kulturen verteilt.    Winterraps  Die Witterung in diesem Herbst sorgte meist beim Winterraps für ein gleichmäßiges Auflaufen. Gleich-zeitig sorgte die gute Bodenfeuchte für eine starke Auflaufrate der Gräser im Raps. Deshalb sollten die-se Gräser, wenn noch nicht durchgeführt, unbedingt bekämpft werden. Die wüchsige Witterung und hohe Luftfeuchtigkeit sorgen aktuell für gute Wirkungsgrade. Bei der Gräserbekämpfung sollte vor allem auf eine gute Wirkung gegen den Ackerfuchsschwanz geachtet werden. Die Mittel Focus Ultra + Dash und Select 240 bieten sich hier an.  Im Spätherbst sollte wiederum eine Erfolgskontrolle durchgeführt werden. Um eventuell in der Winterru-he die Flächen mit einem „Propyzamid-Mittel“ sauber zu halten. Die Durchführung einer Wachstumsregulierung im Winterraps muss jeder Betrieb für sich selbst beurtei-len. Eine starke Andüngung im Herbst ist im Hinblick auf die neue Düngeverordnung nicht mehr erlaubt. Wir raten daher zu einer verhaltenen Düngung im Herbst damit im Frühjahr noch genügend Spielraum bei der Düngung besteht. Bei einer verhaltenen Düngung und nicht zu früher Saat ist die Gefahr des Überwachsens der Bestände geringer. Eine Einkürzung ist daher meist nur bei stark entwickelten Be-ständen zu empfehlen. Gleichzeitig ist die Anfälligkeit auf Phomabefall dank der Rapszüchtung deutlich geringer und  eine chemische Bekämpfung  ist oft nicht notwendig.   Wintertriticale   Empfehlungssorten für den Anbau  2017/18: Agostino, Tantris, Lombardo               
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 Nichtchemische Ackerfuchsschwanzbekämpfung 

  Viele nichtchemische Möglichkeiten der Ackerfuchsschwanzbekämpfung sind in jahrelangen Versuchen untersucht worden. Eine Übersicht der Maßnahmen zur Reduzierung des Ackerfuchsschwanzbesatzes ist in der Tabelle dargestellt. Eine spätere Aussaat führt zur deutlichen Reduzierung des Ackerfuchs-schwanzbesatzes. Eine späte Oktobersaat hat in unserer Region eine ähnliche Wirkung, wie eine No-vembersaat. Bei Ackerfuchsschwanzproblemen verschieben Sie den Saattermin solange nach hinten, wie es die Befahrbarkeit der Flächen zulässt. Außerdem sollte weiterhin an der Fruchtfolgegestaltung gearbeitet werden.   Wintergerste   Die Kultur ist weitgehend im Boden, somit steht die Fuchsschwanzbekämpfung an. In der Wintergerste ist eine „Flufenacethaltige“ Bekämpfung im Kreis eigentlich Pflicht. Daher sollte der frühe Nachauflauf-termin nicht verschlafen werden, da im Frühjahr mit  Axial 50 nur noch eine begrenzte Bekämpfung möglich ist. Die Behandlung sollte bis zum 2 Blattstadium des Ungrases erfolgen.   

    

Pflanzenschutz 

Herbizidempfehlung 2017 Normaler Besatz:    NAK Herold SC 0,6  l/ha      NAK Malibu 4,0 l/ha      NAK Cadou Forte Set 0,75 + 0,3 l/ha  Extremer Besatz:  NAK  Herold SC 0,5 l/ha + 2,0 l/ha Boxer     + NAF  Axial 50 1,2 l/ha 



6 | S e i t e   Winterweizen                                        
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 Empehlungssorten LTZ Augus-tenberg für den Anbau 2017/18: Elixer (C), RGT Reform (A), Meis-ter (A ), Patras (A), Partner (B)  Sortenauswahl: In der Sortenzüchtung hat sich in den letzten Jahren einiges getan, sodass vermehrt neue interessante Sorten am Markt vorhanden sind. Bei der Sortenwahl sollte nicht nur auf die Ertragsleistung der Sorte geachtet werden. Umso wichtiger ist es die Gesundheitsresistenz und die Vermarktungsqualität zu be-rücksichtigen. Nicht zuletzt kommt es auf die Vorlieben der Abnehmer an, welche Sorte sie letztendlich ansäen. Bei den Erträgen in Tab. 3 können Sie sich an der Spalte „Höhenlagen Südwest“ orientie-ren. Wobei es wichtig ist die Relati-verträge in der reduzierten Stufe (ohne Fungizid) zu vergleichen. Hierbei überzeugten speziell die neueren Sorten.   

   

Virusbefall verhindern  Um einen Virusbefall vorzubeugen empfiehlt sich grundsätzlich ein späterer Saattermin.  Durch die warme Witterung in den letzten Tagen können sich die Zikaden und Blattläuse wieder breit gemacht haben. Daher sollten gerade die früh gesäten Getreidebestände ab dem 2-Blattstadium auf Blattläuse kontrolliert werden, um mögliche Virusinfektionen frühzeitig zu stoppen. Eine Bekämpfung ist jedoch erst sinnvoll, wenn 20% der Pflanzen von Blattläusen befallen sind. Sie kann mit der Unkrautbekämpfung im zwei bis drei Blattstadium des Getreides durchgeführt werden. 
Karate Zeon hat beispielsweise eine Nebenwirkung gegen gleichzeitig auftretende Zikaden. Bei stärkerem Virusbefall sollte im nächsten Jahr unbedingt ein späterer Saattermin dem Insektizid-Einsatz vorgezogen werden.  



8 | S e i t e   Resistenzmanagement bei Ackerfuchsschwanz  Durch die vielfachen Auflaufperioden im letzten Jahr war es schwer die Flächen von Ackerfuchs-schwanz sauber zu halten, sodass vereinzelt wieder viele Pflanzen absamen konnten. Dadurch konnte das Samenpotential auf den Flächen nicht reduziert werden.  Die Herbizidmaßnahmen sind daher ge-rade auf Problemstandorten gezielt und erfolgreich durchzuführen. Bei der Auswahl der Herbizide sollte verstärkt Wert auf ein sinnvolles Resistenzmanagement geachtet werden. Im Zweifelsfall besteht jederzeit die Möglichkeit für Sie die amtliche Beratung in An-spruch zu nehmen.  

 

  06. Oktober 2017 „Fortbildung Sachkunde Pflanzenschutz - auf öffentlichen Flächen und nicht Kulturland“, 4-stündige Weiterbildungsveranstaltung, Bürgersaal RW-Feckenhausen (13:00 – 17:00 Uhr)   09. November 2017 “Das neue Düngerecht – was kommt auf die Landwirtschaft zu?“, in der Kirchtalhalle in Geisingen, Stadtteil Kirchen-Hausen (09.30 – 16.00 Uhr)  23. November 2017 „49. Pflanzenbauliche Vortragtagung, Nährstoffmanagement unter neuen Rahmenbedingungen, Stadthalle Sindelingen (9:30 – 15:00 Uhr) 

Herbizidempfehlung 2017 WW;WT Normaler Besatz:    NAK Herold SC 0,5  l/ha + Lexus 0,02 l/ha      NAK Malibu 3,0 l/ha + Lexus 0,02 l/ha      NAK Boxer + Lexus  2,5 l/ha + 0,02 l/ha      NAK Cadou Forte Set 0,75 l/ha + 0,3 l/ha  Extremer Besatz:  NAK  Herold SC 0,5 l/ha + 2,0 l/ha Boxer     + NAH  Traxos 1,2     + NAF Atlantis WG 0,3 l/ha – 0,5 l/ha 
VORSICHT ÄNDERUNGEN (1) Bitte beachten Sie die Auflagen der einzelnen Mittel. Davon betroffen sind die Mittel mit den Wirkstoffen Pendimethalin (z.B. Malibu, Stomp Aqua) und Prosulfocarb (Boxer). Ziel dieser Auf-lagen ist eine Herabsetzung der Verflüchtigung und des Abdrifts. 

• NT145: Das Mittel ist mit einem Wasseraufwand von mindestens 300 Liter/ha auszu-bringen. Die Anwendung des Mittels muss mit einem Gerät der Abdriftminderungs-klasse 90% auf der gesamten zu behandelnden Fläche erfolgen. 
• NT146: Die Fahrgeschwindigkeit bei der Ausbringung darf 7,5 km/h nicht überschrei-ten. 
• NT170: Die Windgeschwindigkeit darf bei der Ausbringung des Mittels 3 m/s nicht überschreiten (2) Die Zulassung der Herbizide mit den Wirkstoffen Isoproturon (IPU) und Triasulfuron endet am 30.09.2017. Daher sollten Sie diesen Herbst Ihre Restbestände noch aufbrauchen.  Termine und Sonstiges 


